
 

A n t r a g : 

 

Dem Einsatz der nicht verausgabten Mittel 

aus der Sportförderung 2021 i.H.v. 

insgesamt 90.188,37 EUR zu Gunsten 

folgender förderungswürdiger Zwecke der 

Sportförderung wird zugestimmt: 

a) 40.000 EUR als Corona-Sonderhilfe 

zur Abmilderung der Corona-Folgen 

für Vereine/Verbände; 

b) 3.000 EUR für die Durchführung 

einer eSport-Kreismeisterschaft; 

c) 10.000,00 EUR für die Unterhaltung 

vereinseigener Anlagen 2022; 

d) 37.188,37 EUR für die 

Investitionsförderung 2022. 

 

 


